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Landratsarat München 

IV Ä/3 - BL 135/72 
Helfendorf 

München, den 28, Mov. 1972 

/ ^ IflJly Über die Abteilung 

an den Kreisbauiaeisterbezirk ¥1/1 a 

im H a u s e 

\ 

Betreff: Bebauungsplan der Gemeinde Helfendorf für das Gebiet 
»Östlich der Staatsstraße Nr. 2078« 

Anlagen: 1 Bebauungsplan (3*Fertigung) mit Änderungsplan 
1 Begründung zum Bebauungsplan 

r. 1 Bescheid des Landratsamtes Bad Aibling -vom 
''' 18, 9. 1968 (Ablichtung) 

1 Bescheid des Landratsaates Bad Aibling vom 
5. 4. 1972 (Ablichtung) 

1 Schreiben des Wasserwirtschaftsaates Rosenheim 
vom 19. 6. 1972 (Ablichtung) 

V 

Der Bebauungsplan der Gemeinde Helfendorf in der Fassung vom 

14. 7, 1967 wurde ait Bescheid des Landratsaates Bad Aibling 

vom 18. 9. 1968 Nr. II/l - 819/67 ge«. § 11 BBauG genehmigt. 

Der Bebauungsplan ist «it der Bekanntaachung gea. § 12 BlauG 

aa 23. 9. 1968 rechtsverbindlich geworden. 

Für den südlichen Bereich des Plangebietes %«urde eine Änderung 

ge«. § 13. BBauG durchgeführt. Der Änderungsplan wurde ara 

17. 4. 1972 rechtsverbindlich und ist «it dero sm 18. 9. 1968 

genehmigten Bebauungsplan verbunden. 

Die beigefügten unterlagen sind für die dortigen Akten bestimmt, 

Auf das Schreiben des Wasserwirtschaftsaates Rosenheim voa 

19. 6. 1972 wird ausdrücklich hingewiesen. ° "'̂^ 

Die Gemeinde Helfendorf -wurde heute um ¥or»erkung gebeten, daß 

der Bebauungsplan beim Landratsa»t München unter der Nuumer 

IV A/3 - BL 135/72 geführt wird und daß bei Anfragen und in 

Stellungnahmen zu Bauanträgen diese Nuramer ausdrüdäLich ange

geben werden soll. 
fi . 

Majunke 



Wasserwirtschaftsamt 
Rosenhefm 
4 1 2 1 / l - B o Rosenheiiti. 1 9 . 6 . 1 9 7 2 

(Qoschäftszeichen Im Antwortschr. angeban) 

82 Rosenhslm, KönigstraSe 19 

An das 
Landratsamt 2 \M\ 1311 "^1. 
8202 Bad Aiblinfi , ,.̂, 5)'̂ -'î l̂?̂ . 5 '̂'~̂ '̂^ 

Bebauungsplan für das Gebiet östlich der Staatsstraße 2078 
in Helfendorf vom 26.11.1962 umfassend die PI.Nr. 3U/327/505 

Zum Schrb.v. 28.2.72+ vom 16.5.72 Nr. II/1-12/72 
zum Vorgang Tribillian und Kotter 

Anlage; 1 Abdruck 

Das Amt hat sicti zum ""ebauungsplan für dao o.a. Gebiet bereits 
mit Gutachten vom 5>.6.63 Nr. 1757/63-Bo aus der waeserwirt-
schaftliohon yicht gesehen klar und eindeutig geäußert. Eine 
Bebauung der PI.Nr. 314 war damals von der vorherigen centralen 
Kanalisation abhän̂ 'iig gemacht worden, nactidem diese Pläoh© nicht 
nur als Neubaugebiet in bisher landwirtschaftlich genutzten 
Wiesenflächen lag, sondern auch damals sich schon Schwierig
keiten auf dem '̂ ebiet der Klärschlammbeseitigung abaeichneten 
und darüber hinaus eine Kleinkläranlaf;e gem. DIN 4261 mit ?er-
sittgrube keine ausreichende Art eine Abwasserbeseitigung für 
eine moderne Wohnbebauung darstellt, die außerhalb einer Bau
lückenschließung lie,'j;t. 

Zu dieseiJi -Bebauungsplan sind in der Folgezeit eine Reihe von 
Regierungsentschließungen erg-angen. Die wohl maßgeblichste Ent
schließung vom 31.3.65 M III/22-895/65 >/ 1,10 weist ausdiück-
lich darauf hin, daJ,> eine Überprüfung der möglichen Bebauung 
nach dem. BBauG nocii erforderlich ist und die Zustimmung der 
Regierung diese Überprüfung nicht enthält oder berücksichtigt. 

Wasserwirtschaftliche Gesichtspunkte wurden auffallender Weise 
trotz der Stellungnahme der Pacnbehörde vom 3.6.63 und der sich 
hieraus ergebenden Konsequenzen nicht einmal erwähnt. Soweit es 
sich um Lückenschließungen handelte, wurde von hierais in den 
letzten Jahren jeweils die -"ebauung mit Kleinkläranlagen befür
wortet. 

Ein im Nordweseten des Bebauungsplanes vorgesehenes Neubaugebiet 
wurde von der '-Gemeinde nicht mehr, wie ursprünglich vorgesehen, 
einer Wohnbebauung zugeführt, sondern zur Anlage eines Sport
platzes verwendet. 

-/-
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Mit der Vorlage cier Baugesuche Tribillian und Kotter mit 
insgesamt 8 Baukörpern mit jeweils zwei Wohneinheiten auf 
PI.Nr. 314 wurde zum erstenmal das Neubaugebiet im östli
chen Bereiche des Bebauungsplanes angesprochen. Zu diesem 
Zeitpunkt war der Bebauungsplan nicht mit dem Zustimmungs-
vermerk des Landratsamtes versehen (Eingabe vom 18.2.1972). 

Das Landratsamt hat diesen Bebauungsplan mit Vermerk vom 
5.4.72 Nr.II/-151/72 ohne Einschränkung und damit auch ohne 
Berücksichtigung der ungelösten wasserwirtschaftlichen fra
gen und der sicli hieraus ergebenden Schwierigkeiten genehmigt. 

Die Antragsteller haben zunächst die Bebauung in 25wei Haustypen 
beantragt und nachträglich die, an die vorhandene Altbetoauung 
anschließende Bauzeile des Types A (8 WE) zurückgezogen. Nach
dem der Typ B (ebenfalls 8 WB) jedoch anschließend nach Osten 
zu vorgesehen ist, entsteht mit einer Bebauung des fypes B eine 
Lücke. So kann nur die Gesamtbebauung des anliegenden Antrages 
behandelt werden. 

Nachdem die üemeinde die ursprünglich zur WohnbebauuJig Im nord
westlichen Bereiche des Bebauungsplanes ausgewiesene Heubau
fläche als üemeindebedarfsflache nutzt und nicht mehr der Be
bauung zuführt, soll im Ausnahmefalle einer Bebauung der aus
gewiesenen Flächen im östlichen Bereiche des Bebauungsplanes 
zugestimmt werden, soweit ee sich um den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes auf Pl.Nr. 314 handelt. 

Der Antragsteller Kotter gibt an, er bearbeite im Gemeindege
biet Hohenbrunn einen llnf mit 100 ha reine Ackerflaolit. Ir 
verpf 1 iehift fünh in Heiruüa I,; n h r- n l. b 0 n" »1 ,u c I n: 1' lanl r'al s S t vom 
\b.b *!'<•' dun j;airaliöndeii KiarHohl ainm von Typ A und Tfp B « 
16 K 4 = 64 m'/Jahr solnnge KU verarbeiten, biß duroh dit 
Inbetriebnahme der getilariten /;uineindliohen Kanaliaatlon die 
Einzelkläranlagen aufgelaiii'.en werden können. Die bisher teil-
weitie praktizierte Abla^/erung von Klärschlamm in Kiesgruben 
stellt für sich schon einen Mißstand dar. 

Unter Hinweis auf die jetzt schon tatsächlichen wasserwirt
schaftlichen Schwierigkeiten aus der vorhandenen Bebauung muß 
darauf hingewiesen werden, da!̂ - eine weitere Bauausdehnung über 
den festgesetzten Rahmen dieses Bebauungsplanes hinaus nur bei 
gleichzeitiger abwassertechnischer Erschließung möglich ist. 

Eine einwandfreie zentrale Müllbeseitigung wird vorausgesetzt, 

(Jagersberger) 
Oberbaurat 

A (\. ,0. . In. Uo^iÄ^ 'oy'iJ^-l^'h^'^'^CS^ '^1^^ 



II/1 - 819/67 

EAPl. 610/3/2 18.9.1968 

/ 

ün die 
Gemeinde 

Helfendorf 

Yoilaug § 11 BBauG i.f.m. ö 1 Ziff. 2 V. v. 17.10.1965 (itBl. S. 
19^) i Q?öilbebauungBpian der Gemeinde Helfendorf für das Ö«bi«t 
"Östlich der Staatsstraße Nr. 2078" 

Zum Bericht vom 2$.7.1968 

Bell.^: Aktenheft der Gemeinde mit Nachweisen über da» Äiifsttllmiga-
verfahren und Begründung des Bebauungsplanes (11.1-28) 
i Ausfertigungen des Bebauungsplanes 

ßer von der Gemeinde Helfenüorf am 7.12.1967 als öatzwag bt-
achlossene Teiibebauungsplan für das Gebiet östlich dör Staats« 
straüe Nr. 2078 wird hiermit glm. S 11 BBauG i.V.m. § 1 ZMt, 2 
V. V. 17.1^.1963 (GVBl. d. 194) genehmigt. 

Der genehmigte Teilbebauungsplan ist mit der Begründung öff«nt-
lich auszulegen. Ort und Zeit der Auslegung sind ortsüblioh bek&But-
zumachen i^ 12 BBauG). Zwei -iiusfertigungen des Bebauuagsßl.«ii®s mit 
Begründung sind dem Landratsamt nach Ablauf der BekannfeanÄaags-
frist wieder vorzulegen. Die Bearbeitungsvermerke auf dtn «iamelneo 
Flanausf ertigungen müssen ergänzt sein, iferner ist von d®r Qr«a«iiii« 
die dort aufliegende Ausfertigung des flächennutaungsplftii«« •Bt-
sprechend den i''estsetEungen dieses Bebauungsplanes zu •:î l̂a£«&« 

Die Hegieruöt' von Überbayern hat mit aintschlieüung vom 17.4,1%8, 
Mr. II/2 d - IV B 7 - 6102 - AlB 11-1 ihr iiinverständais mit d«r 
^Entscheidung durch das Landratsamt über den vorliegendÄii f«llb«-
bauungsplan der Gemeinde Helfendorf erklärt. 

II. ««V.m.üi.o. 1.11.1966 y X^ ^ j' 
l.erl. (17.9.08) /'/Z^<'^ 

^ ^ (ür.HarMöh) 
Heg.Bat 



EAPl. 610 5.^.1972 

An die 
Gemeinde 

Helfendorf 

Vollzug des § 15 BBauGi 
Änderung des Bebauungsplanes "Östlich der Staatsstraß© 2078" 
im Bereich der Grundstücke Fl.Hr. 307 und 31^ 

Beil.: 1 Deckblatt 

Von Seiten des Landratsamtes besteht mit der Änderung d®s 

Bebauungsplanes "östlich der Staatsstraße" nach lla%ab© des 

beiliegenden Tekturplanes Einverständnis unter der Bedingung, 

daß die Eigentümer der betroffenen und benachbarten teuwistücke 

dieser Änderung zustimmen. Wenn die Eigentümer der baferoffenen 

und benachbarten Grundstücke der Änderung zustiainexi ist die 

Änderung gem. § 12 BBauG bekanntzumachen(Abschnitt 4.92 der 

Planungsrichtlinien). Der Nachweis über die BekanntaacbUE^ 

sowie der Wachweis über die Zustimmung der Grundstück««ig«n-

tümer und der Grundstücksnachbarn ist dann dem lAndratsaat 

vorzulegen. 

II. '.VV.m.£.o.1.5.197? I.A. 
I-erl. Ttt. (S.4.72) 

(Dr. Harbich) AiPi^S.Q 


